
ÜBEREINKOMMEN

zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Nor-
wegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

und

DIE REPUBLIK ISLAND UND

DAS KÖNIGREICH NORWEGEN �

IN DER ERWÄGUNG, daß seit der Unterzeichnung des Luxemburger Übereinkommens vom 19. Dezember 1996
zwischen den dreizehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Unterzeichner der Schengener Übereinkommen
sind, sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen die beiden letztgenannten Staaten an den Beratungen
über die Umsetzung, Anwendung und weitere Entwicklung der Schengener Übereinkommen und damit zusammenhän-
gender Bestimmungen teilnehmen,

IN DER ERWÄGUNG, daß aufgrund des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der
Europäischen Union, das dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft durch den Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte als Anhang
hinzugefügt wurde (im folgenden �das Schengen-Protokoll�), die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, die Unterzeichner der Schengener Übereinkommen sind, im Rahmen dieser Übereinkommen
und damit zusammenhängender Bestimmungen innerhalb des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Europäi-
schen Union und unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfolgt,

UNTER HINWEIS AUF Zielsetzung und Zweck des Luxemburger Übereinkommens, nämlich daß ab dem Zeitpunkt, von
dem an diejenigen nordischen Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union sind, an der in den Schengener Über-
einkommen vorgesehenen Regelung über die Abschaffung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen teilnehmen,
zwischen den fünf nordischen Staaten die Regelung aufrechterhalten wird, die zwischen ihnen gemäß dem am 12. Juli
1957 in Kopenhagen unterzeichneten Übereinkommen über die Abschaffung der Paßkontrollen an den Grenzen zwi-
schen den nordischen Staaten galt, mit dem die Nordische Paßunion gegründet wurde,

EINGEDENK der im Luxemburger Übereinkommen niedergelegten Bestimmungen,

IN ANERKENNUNG des Umstands, daß die Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen
Union allerdings bedeutet, daß die Beschlußfassung im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands eine Angelegenheit der Europäischen Union, einschließlich der Europäischen Gemeinschaft, ge-
worden ist,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Europäische Union, einschließlich der Europäischen Gemeinschaft, gemäß Artikel 6
Absatz 1 des Schengen-Protokolls Zielsetzung und Zweck des Luxemburger Übereinkommens mit Inkrafttreten des
Vertrags von Amsterdam durch ein Übereinkommen zur Assoziierung der Republik Island und des Königreichs Nor-
wegen bei der Umsetzung des Schengen-Besitzstands und dessen weiterer Entwicklung auf der Grundlage des Luxem-
burger Übereinkommens respektieren und unterstützen möchte und so für die Erreichung des gemeinsamen Ziels einer
weiteren Beteiligung dieser beiden Staaten an den betreffenden Arbeiten Sorge trägt,

ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, alle Parteien, die die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands anwenden und auf
die diese Bestimmungen und deren Weiterentwicklung dann anzuwenden sind, einschließlich der Republik Island und
des Königreichs Norwegen, an den Beratungen über die praktische Anwendung dieser Bestimmungen, ihre Umsetzung
und ihre Weiterentwicklung auf allen Ebenen angemessen zu beteiligen,

IN DER ERWÄGUNG, daß es zu diesem Zweck erforderlich ist, eine Organisationsstruktur außerhalb des institutionellen
Rahmens der Europäischen Union zu schaffen, die die Assoziierung der Republik Island und des Königreichs Norwegen
bei der Beschlußfassung in den betreffenden Bereichen gewährleistet und die Teilnahme dieser Länder an den einschlä-
gigen Beratungen im Wege eines Gemischten Ausschusses ermöglicht �

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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Artikel 1

Die Republik Island und das Königreich Norwegen (nachste-
hend �Island� und �Norwegen� genannt) werden bei der Tätig-
keit der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen
Union in den Bereichen, die Gegenstand der in den Anhängen
A und B genannten Bestimmungen sind, sowie bei der Weiter-
entwicklung dieser Bestimmungen assoziiert.

Dieses Übereinkommen begründet gegenseitige Rechte und
Pflichten gemäß den in ihm vorgesehenen Verfahren.

Artikel 2

(1) Die in Anhang A aufgeführten Bestimmungen des Schen-
gen-Besitzstands, die für die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (nachstehend �Mitgliedstaaten� genannt) gelten, die sich
an der verstärkten Zusammenarbeit gemäß dem Schengen-Pro-
tokoll beteiligen, werden von Island und Norwegen umgesetzt
und angewendet.

(2) Die in Anhang B aufgeführten Bestimmungen der
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft werden, soweit sie
entsprechende Bestimmungen des am 19. Juni 1990 in Schen-
gen unterzeichneten Übereinkommens über den schrittweisen
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ersetzen
oder aufgrund des genannten Übereinkommens angenommen
worden sind, von Island und Norwegen umgesetzt und ange-
wendet.

(3) Die Rechtsakte und Maßnahmen, die von der Europäi-
schen Union zur Änderung oder unter Zugrundelegung der in
den Anhängen A und B genannten Bestimmungen angenom-
men werden, auf die die in diesem Übereinkommen vorgese-
henen Verfahren Anwendung fanden, werden von Island und
Norwegen ebenfalls, unbeschadet des Artikels 8, akzeptiert,
umgesetzt und angewendet.

Artikel 3

(1) Es wird hiermit ein Gemischter Ausschuß eingesetzt, der
aus Vertretern der Regierungen Islands und Norwegens sowie
den Mitgliedern des Rates der Europäischen Union (nachste-
hend �Rat� genannt) und der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften (nachstehend �Kommission� genannt) besteht.

(2) Der Gemischte Ausschuß gibt sich einvernehmlich eine
Geschäftsordnung.

(3) Der Gemischte Ausschuß tritt auf Initiative seines Vor-
sitzenden oder auf Antrag eines seiner Mitglieder zusammen.

(4) Vorbehaltlich des Artikels 4 Absatz 2 tritt der Gemischte
Ausschuß je nach Bedarf auf der Ebene von Ministern, hoch-
rangigen Beamten oder Sachverständigen zusammen.

(5) Das Amt des Vorsitzenden des Gemischten Ausschusses
wird wahrgenommen

� auf Ebene der Sachverständigen: vom Vertreter der Europäi-
schen Union;

� auf Ebene der hochrangigen Beamten und Minister: jeweils
für die Dauer von sechs Monaten im Wechsel vom Vertreter
der Europäischen Union und vom Vertreter der Regierung
Islands oder Norwegens.

Artikel 4

(1) Der Gemischte Ausschuß behandelt gemäß diesem Über-
einkommen alle von Artikel 2 erfaßten Fragen und trägt dafür
Sorge, daß etwaige Anliegen Islands und Norwegens gebührend
berücksichtigt werden.

(2) Auf den auf Ministerebene stattfindenden Tagungen des
Gemischten Ausschusses haben die Vertreter Islands und Nor-
wegens Gelegenheit,

� ihre Schwierigkeiten in bezug auf einen bestimmten Rechts-
akt oder eine bestimmte Maßnahme darzulegen oder auf
Schwierigkeiten anderer Delegationen zu reagieren;

� zu Fragen der Weiterentwicklung von für sie wichtigen
Bestimmungen oder deren Umsetzung Stellung zu nehmen.

(3) Die auf Ministerebene stattfindenden Tagungen des Ge-
mischten Ausschusses werden vom Gemischten Ausschuß auf
Ebene der hochrangigen Beamten vorbereitet.

(4) Die Vertreter der Regierungen Islands und Norwegens
sind berechtigt, zu Fragen, die Gegenstand des Artikels 1 sind,
im Gemischten Ausschuß Anregungen vorzutragen. Im An-
schluß an eine Aussprache kann die Kommission oder ein Mit-
gliedstaat derartige Anregungen prüfen, um gegebenenfalls im
Hinblick auf die Annahme eines Rechtsakts oder einer Maß-
nahme der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union gemäß den für die Europäische Union geltenden Bestim-
mungen einen Vorschlag zu unterbreiten oder eine Initiative zu
ergreifen.

Artikel 5

Unbeschadet des Artikels 4 wird der Gemischte Ausschuß von
der im Rat erfolgenden Vorbereitung etwaiger, für dieses Über-
einkommen relevanter Rechtsakte oder Maßnahmen unterrich-
tet.

Artikel 6

Bei der Abfassung neuer Rechtsvorschriften in einem Bereich,
der unter dieses Übereinkommen fällt, zieht die Kommission
Sachverständige aus Island und Norwegen informell gleicher-
maßen zu Rate, wie dies bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge
in bezug auf Sachverständige aus den Mitgliedstaaten geschieht.

Artikel 7

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, daß eine angemes-
sene Vereinbarung über die Kriterien und Regelungen zur Be-
stimmung desjenigen Staates getroffen werden sollte, der für
die Prüfung eines in einem der Mitgliedstaaten oder in Island
oder Norwegen gestellten Asylantrags zuständig ist. Eine der-
artige Vereinbarung sollte zu dem Zeitpunkt getroffen sein, zu
dem die in den Anhängen A und B genannten Bestimmungen
sowie die nach Artikel 2 Absatz 3 bereits angenommenen
Bestimmungen für Island und Norwegen gemäß Artikel 15
Absatz 4 in Kraft treten.
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Artikel 8

(1) Die Annahme neuer Rechtsakte oder Maßnahmen in be-
zug auf Fragen im Sinne des Artikels 2 ist den zuständigen
Organen der Europäischen Union vorbehalten. Vorbehaltlich
des Absatzes 2 treten diese Rechtsakte oder Maßnahmen für
die Europäische Union auf ihre betroffenen Mitgliedstaaten so-
wie für Island und Norwegen gleichzeitig in Kraft, es sei denn,
daß in diesen Rechtsakten oder Maßnahmen ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist. In diesem Zusammenhang wird der von
Island oder Norwegen im Gemischten Ausschuß angegebene
Zeitraum gebührend berücksichtigt, den sie für die Erfüllung
ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für notwendig
halten.

(2) a) Der Rat notifiziert Island und Norwegen unverzüglich
die Annahme der Rechtsakte oder Maßnahmen nach
Absatz 1, auf die die in diesem Übereinkommen vor-
gesehenen Verfahren angewendet wurden. Island und
Norwegen entscheiden unabhängig, ob sie deren Inhalt
akzeptieren und in ihre innerstaatliche Rechtsordnung
umsetzen. Die diesbezüglichen Beschlüsse werden dem
Rat und der Kommission innerhalb von 30 Tagen nach
Annahme der betreffenden Rechtsakte oder Maßnahmen
notifiziert.

b) Kann der Inhalt eines solchen Rechtsakts oder einer
solchen Maßnahme für Island erst nach Erfüllung ver-
fassungsrechtlicher Voraussetzungen rechtsverbindlich
werden, so unterrichtet Island den Rat und die Kommis-
sion davon zum Zeitpunkt der Notifizierung. Island un-
terrichtet den Rat und die Kommission unverzüglich in
schriftlicher Form über die Erfüllung aller verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen und macht diese Mitteilung
nicht später als vier Wochen vor dem Zeitpunkt, der
gemäß Absatz 1 für das Inkrafttreten des betreffenden
Rechtsakts oder der betreffenden Maßnahme für Island
vorgesehen ist.

c) Kann der Inhalt eines solchen Rechtsakts oder einer
solchen Maßnahme für Norwegen erst nach Erfüllung
verfassungsrechtlicher Voraussetzungen rechtsverbind-
lich werden, so unterrichtet Norwegen den Rat und
die Kommission davon zum Zeitpunkt der Notifizierung.
Norwegen unterrichtet den Rat und die Kommission
unverzüglich, spätestens jedoch sechs Monate nach der
Notifizierung durch den Rat, in schriftlicher Form über
die Erfüllung aller verfassungsrechtlichen Voraussetzun-
gen. Von dem Zeitpunkt an, der für das Inkrafttreten des
betreffenden Rechtsakts oder der betreffenden Maß-
nahme für Norwegen vorgesehen ist, bis zur Mitteilung
über die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Vorausset-
zungen wendet Norwegen den Inhalt des Rechtsakts
oder der Maßnahme, wenn möglich, vorläufig an.

(3) Akzeptieren Island und Norwegen den Inhalt von
Rechtsakten und Maßnahmen nach Absatz 2, so begründet
dies Rechte und Pflichten zwischen Island und Norwegen sowie
zwischen Island und Norwegen einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und denjenigen ihrer Mitgliedstaaten, die durch
diese Rechtsakte und Maßnahmen gebunden sind, andererseits.

(4) Für den Fall, daß

a) entweder Island oder Norwegen seinen Beschluß notifiziert,
den Inhalt eines Rechtsakts oder einer Maßnahme nach Ab-
satz 2, auf den/die in diesem Übereinkommen vorgesehenen
Verfahren Anwendung finden, nicht zu akzeptieren, oder

b) entweder Island oder Norwegen eine Notifizierung innerhalb
der in Absatz 2 Buchstabe a) vorgesehenen Frist von 30
Tagen nicht vornimmt oder

c) Island vor Beginn des in Absatz 2 Buchstabe b) genannten
Zeitraums von vier Wochen vor dem Inkrafttreten des be-
treffenden Rechtsakts oder der betreffenden Maßnahme für
Island keine Notifizierung vornimmt oder

d) Norwegen innerhalb der in Absatz 2 Buchstabe c) genann-
ten Frist von sechs Monaten keine Notifizierung vornimmt
oder von dem Zeitpunkt an, der für das Inkrafttreten des
betreffenden Rechtsakts oder der betreffenden Maßnahme
für Norwegen vorgesehen ist, nicht für die vorläufige An-
wendung nach Absatz 2 Buchstabe c) sorgt,

wird dieses Übereinkommen in bezug auf Island beziehungs-
weise Norwegen als beendet angesehen, es sei denn, der Ge-
mischte Ausschuß beschließt innerhalb von 90 Tagen nach
sorgfältiger Prüfung der Möglichkeiten zur Fortsetzung des
Übereinkommens etwas anderes. Die Beendigung dieses Über-
einkommens wird drei Monate nach Ablauf der Frist von 90
Tagen rechtswirksam.

Artikel 9

(1) Um das Ziel der Vertragsparteien, nämlich eine mög-
lichst einheitliche Anwendung und Auslegung der Bestimmun-
gen im Sinne des Artikels 2, zu erreichen, verfolgt der Ge-
mischte Ausschuß ständig die Entwicklung der Rechtsprechung
des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachste-
hend �Gerichtshof� genannt) wie auch die Entwicklung der ein-
schlägigen Rechtsprechung der zuständigen isländischen und
norwegischen Gerichte. Zu diesem Zweck wird eine Regelung
eingeführt, die eine regelmäßige gegenseitige Übermittlung die-
ser Rechtsprechung gewährleistet.

(2) Vorbehaltlich der Annahme der notwendigen Änderun-
gen der Satzung des Gerichtshofes können Island und Norwe-
gen in Fällen, in denen ein Gericht eines Mitgliedstaats dem
Gerichtshof eine Frage in bezug auf die Auslegung einer Be-
stimmung im Sinne des Artikels 2 zur Vorabentscheidung vor-
gelegt hat, beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder
schriftliche Erklärungen abgeben.

Artikel 10

(1) Island und Norwegen legen dem Gemischten Ausschuß
einen alljährlichen Bericht darüber vor, wie ihre Verwaltungs-
behörden und ihre Gerichte die unter Artikel 2 fallenden Be-
stimmungen � gegebenenfalls im Sinne der Auslegung des
Gerichtshofs � angewendet und ausgelegt haben.
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(2) Ist der Gemischte Ausschuß innerhalb von zwei Mona-
ten, nachdem ihm eine wesentliche Abweichung zwischen der
Rechtsprechung des Gerichthofes und derjenigen der islän-
dischen oder norwegischen Gerichte oder eine wesentliche Ab-
weichung zwischen den Behörden der betroffenen Mitgliedstaa-
ten und den isländischen oder norwegischen Behörden in be-
zug auf die Anwendung der Bestimmungen im Sinne des Ar-
tikels 2 zur Kenntnis gebracht worden ist, nicht in der Lage, die
Beibehaltung einer einheitlichen Anwendung und Auslegung
sicherzustellen, so wird das Verfahren nach Artikel 11 ange-
wandt.

Artikel 11

(1) Kommt es zu einem Streit über die Anwendung dieses
Übereinkommens oder zu einer Situation nach Artikel 10 Ab-
satz 2, so wird die Angelegenheit offiziell als Streitigkeit auf die
Tagesordnung des auf Ministerebene tagenden Gemischten Aus-
schusses gesetzt.

(2) Der Gemischte Ausschuß verfügt ab dem Zeitpunkt der
Annahme der Tagesordnung, auf die die Streitigkeit gesetzt
wurde, über eine Frist von 90 Tagen zur Beilegung des Streits.

(3) Kann der Streit vom Gemischten Ausschuß innerhalb der
in Absatz 2 genannten Frist von 90 Tagen nicht beigelegt
werden, so ist zur endgültigen Beilegung des Streits eine wei-
tere Frist von 30 Tagen vorzusehen.

Kommt es zu keiner endgültigen Beilegung des Streits, so wird
dieses Übereinkommen in bezug auf Island bzw. Norwegen als
beendet angesehen, je nachdem welchen Staat die Streitigkeit
betrifft. Die Beendigung des Übereinkommens wird sechs Mo-
nate nach Ablauf der Frist von 30 Tagen rechtswirksam.

Artikel 12

(1) Was die Verwaltungskosten für die Anwendung dieses
Übereinkommens betrifft, so tragen Island und Norwegen
zum Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaften jährlich
mit

� 0,1 % (Island)

� 4,995 % (Norwegen)

eines Betrags von 300 000 000 BEF (oder des entsprechenden
Betrags in Euro) bei, wobei dieser Anteil unter Berücksichti-
gung der Inflationsrate innerhalb der Europäischen Union jähr-
lich angepaßt wird.

In Fällen, in denen die operativen Kosten der Anwendung die-
ses Übereinkommens nicht zu Lasten des Gesamthaushalts der
Europäischen Gemeinschaften gehen, sondern unmittelbar zu
Lasten der teilnehmenden Mitgliedstaaten gehen, tragen Island
und Norwegen zu diesen Kosten im Verhältnis des Prozent-
satzes des Bruttosozialprodukts ihrer Länder zum Bruttosozial-
produkt aller teilnehmenden Staaten bei.

In Fällen, in denen die operativen Kosten zu Lasten des Ge-
samthaushalts der Europäischen Gemeinschaften gehen, betei-
ligen sich Island und Norwegen an diesen Kosten, indem sie im
Verhältnis des Prozentsatzes des Bruttosozialprodukts ihrer
Länder zum Bruttosozialprodukt aller teilnehmenden Staaten
einen Jahresbeitrag zum genannten Haushalt leisten.

(2) Island und Norwegen sind berechtigt, die von der Kom-
mission oder im Rat ausgearbeiteten Dokumente zu diesem
Übereinkommen zu erhalten und auf den Tagungen des Ge-
mischten Ausschusses eine Verdolmetschung in eine von ihnen
gewählte Amtssprache der Organe der Europäischen Gemein-
schaften zu verlangen. Etwaige Kosten für Übersetzungen oder
Verdolmetschung in die isländische oder norwegische Sprache
oder aus diesen Sprachen sind jedoch von Island beziehungs-
weise Norwegen zu tragen.

Artikel 13

(1) Dieses Übereinkommen berührt in keiner Weise das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder andere
zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie Island und/
oder Norwegen geschlossene Übereinkünfte.

(2) Dieses Übereinkommen berührt in keiner Weise etwaige
künftige Übereinkünfte, die die Europäische Gemeinschaft mit
Island und/oder Norwegen oder auf der Grundlage der Artikel
24 und 38 des Vertrags über die Europäische Union schließt.

(3) Dieses Übereinkommen berührt nicht die Zusammen-
arbeit im Rahmen der Nordischen Paßunion, soweit diese Zu-
sammenarbeit diesem Übereinkommen und den Rechtsakten
und Maßnahmen, denen dieses Übereinkommen zugrunde
liegt, nicht entgegensteht und sie nicht behindert.

Artikel 14

Dieses Übereinkommen gilt nicht für Svalbard (Spitzbergen).

Artikel 15

(1) Dieses Übereinkommen tritt einen Monat nach dem Tag
in Kraft, an dem der Generalsekretär des Rates, der als Ver-
wahrer dieses Übereinkommens tätig wird, feststellt, daß alle
förmlichen Erfordernisse in bezug auf die Zustimmung durch
die Vertragsparteien oder im Namen der Vertragsparteien, an
das Übereinkommen gebunden zu sein, erfüllt sind.

(2) Die Artikel 1, 3, 4 und 5 und Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe a) Satz 1 gelten vorläufig vom Zeitpunkt der Unterzeich-
nung dieses Übereinkommens an.

(3) Für Rechtsakte oder Maßnahmen, die nach der Unter-
zeichnung dieses Übereinkommens, aber vor dessen Inkrafttre-
ten angenommen werden, beginnt die in Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe a) letzter Satz genannte Frist von 30 Tagen mit dem
Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens.

DE10.7.1999 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 176/39



(4) Die in den Anhängen A und B genannten Bestimmungen
sowie die nach Artikel 2 Absatz 3 bereits angenommenen
Bestimmungen treten für Island und Norwegen zu einem Zeit-
punkt in Kraft, der vom Rat durch einstimmigen Beschluß
seiner Mitglieder, die die an der verstärkten Zusammenarbeit
gemäß dem Schengen-Protokoll teilnehmenden Mitgliedstaaten
vertreten, im Anschluß an Konsultationen im Gemischten Aus-
schuß gemäß Artikel 4 festgesetzt wird, nachdem er sich davon
überzeugt hat, daß die Voraussetzungen für die Umsetzung der
einschlägigen Bestimmungen von Island und Norwegen erfüllt
sind und daß an den Außengrenzen dieser Staaten effiziente
Kontrollen stattfinden.

(5) Das Inkrafttreten der Bestimmungen im Sinne des Ab-
satzes 4 begründet Rechte und Pflichten zwischen Island und
Norwegen sowie zwischen Island und Norwegen einerseits und
der Europäischen Gemeinschaft und denjenigen ihrer Mitglied-
staaten, für die diese Bestimmungen ebenfalls in Kraft getreten
sind, andererseits.

Artikel 16

Dieses Übereinkommen kann von Island oder Norwegen oder
durch einstimmigen Beschluß der Mitglieder des Rates, die die-
jenigen Mitgliedstaaten vertreten, die an der verstärkten Zusam-
menarbeit gemäß dem Schengen-Protokoll teilnehmen, gekün-
digt werden. Eine derartige Kündigung ist dem Verwahrer zu
notifizieren. Sie wird sechs Monate nach der Notifizierung
rechtswirksam.

Artikel 17

Die Folgen der Kündigung dieses Übereinkommens durch Is-
land oder Norwegen oder der Beendigung dieses Übereinkom-
mens in bezug auf Island oder Norwegen sind Gegenstand
einer Vereinbarung zwischen den verbleibenden Vertragspar-
teien und der Partei, die dieses Übereinkommen gekündigt
hat oder für die die Beendigung dieses Übereinkommens wirk-
sam werden soll. Kommt es zu keiner Vereinbarung, so be-
schließt der Rat nach Konsultation der verbleibenden assoziier-
ten Vertragspartei die erforderlichen Maßnahmen. Diese Maß-
nahmen sind für die betreffende Partei jedoch erst nach deren
Zustimmung rechtsverbindlich.

Artikel 18

Dieses Übereinkommen ersetzt das am 19. Dezember 1996 in
Luxemburg unterzeichnete Kooperationsabkommen zwischen
dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der
Französischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem
Königreich der Niederlande, der Italienischen Republik, dem
Königreich Spanien, der Portugiesischen Republik, der Griechi-
schen Republik, der Republik Österreich, dem Königreich Dä-
nemark, der Republik Finnland, dem Königreich Schweden,
Vertragsparteien des Schengener Übereinkommens und des
Schengener Durchführungsübereinkommens, sowie der Repu-
blik Island und dem Königreich Norwegen betreffend den Ab-
bau der Personenkontrollen an den gemeinsamen Grenzen.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig in einer Urschrift in däni-
scher, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer,
portugiesischer, schwedischer und spanischer sowie in isländischer und norwegischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der
Europäischen Union hinterlegt.
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Por el Consejo de la Unión Europea

For Rådet for Den Europæiske Union

Für den Rat der Europäischen Union

Ãéá ôï Óõìâïṍëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

For the Council of the European Union

Pour le Conseil de l'Union européenne

Per il Consiglio dell'Unione europea

Voor de Raad van de Europese Unie

Pelo Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston puolesta

För Europeiska unionens råd

Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins

For Rådet for Den europeiske union

Por la República de Islandia

For Republikken Island

Für die Republik Island

Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Pela República da Isla�ndia

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

For Republikken Island

Por el Reino de Noruega

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

Pelo Reino da Noruega

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge
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ANHANG A

(Artikel 2 Absatz 1)

Teil 1 dieses Anhangs bezieht sich auf das 1985 unterzeichnete Schengener Übereinkommen und das 1990 unterzeich-
nete Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Übereinkommens aus 1985. Teil 2 bezieht sich auf die
Beitrittsinstrumente und Teil 3 auf die relevanten abgeleiteten Schengen-Rechtsakte.

TEIL 1

Die Bestimmungen des am 14. Juni 1985 in Schengen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschafts-
union, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik unterzeichneten Übereinkommens betreffend
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen.

Die Bestimmungen des am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommens zwischen dem Königreich
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg und dem
Königreich der Niederlande zur Durchführung des am 14. Juni 1985 unterzeichneten Übereinkommens, mit Ausnahme
folgender Artikel:

Artikel 2 Absatz 4

Artikel 4, soweit Gepäckkontrollen betroffen sind

Artikel 10 Absatz 2

Artikel 19 Absatz 2

Artikel 28 bis 38 und die dazugehörigen Definitionen

Artikel 60

Artikel 70

Artikel 74

Artikel 77 bis 91, soweit sie von der Richtlinie des Rates 91/477/EWG über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes
von Waffen abgedeckt sind

Artikel 120 bis 125

Artikel 131 bis 133

Artikel 134

Artikel 139 bis 142

Schlußakte: Erklärung 2

Schlußakte: Erklärungen 4, 5 und 6

Protokoll

Gemeinsame Erklärung

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

TEIL 2

Die Bestimmungen der Beitrittsübereinkommen und Beitrittsprotokolle zum Übereinkommen von Schengen und zum
Schengener Durchführungsübereinkommen mit der Italienischen Republik (unterzeichnet am 27. November 1990 in
Paris), dem Königreich Spanien und der Portugiesischen Republik (unterzeichnet am 25. Juni 1991 in Bonn), der
Griechischen Republik (unterzeichnet am 6. November 1992 in Madrid), der Republik Österreich (unterzeichnet am
28. April 1995 in Brüssel) und dem Königreich Dänemark, der Republik Finnland und dem Königreich Schweden
(unterzeichnet am 19. Dezember 1996 in Luxemburg), ausgenommen:

1. Das am 27. November 1990 in Paris unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung der Italienischen
Republik zu dem Übereinkommen von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen.

2. Die folgenden Bestimmungen des am 27. November 1990 in Paris unterzeichneten Übereinkommens über den
Beitritt der Italienischen Republik zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
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Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik, dessen Schlußakte und
die dazugehörigen Erklärungen:

Artikel 1

Artikel 5 und 6

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärungen 2 und 3

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

3. Das am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung des Königreichs Spanien zu
dem Übereinkommen von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-
schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau
der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen in der Fassung des am 27. November 1990 in Paris unterzeichneten
Protokolls über den Beitritt der Regierung der Italienischen Republik, und die dazugehörigen Erklärungen.

4. Die folgenden Bestimmungen des am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichneten Übereinkommens über den Beitritt des
Königreichs Spanien zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschafts-
union, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik, dem die Italienische Republik mit dem am
27. November 1990 in Paris unterzeichneten Übereinkommen beigetreten ist, dessen Schlußakte und die dazuge-
hörigen Erklärungen:

Artikel 1

Artikel 5 und 6

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärungen 2 und 3

Teil III, Erklärungen 3 und 4

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

5. Das am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung der Portugiesischen
Republik zu dem Übereinkommen von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen in der Fassung des am 27. November 1990 in Paris
unterzeichneten Protokolls über den Beitritt der Regierung der Italienischen Republik, und die dazugehörigen
Erklärungen.

6. Die folgenden Bestimmungen des am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichneten Übereinkommens über den Beitritt der
Portugiesischen Republik zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durch-
führung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik, dem die Italienische
Republik mit dem am 27. November 1990 in Paris unterzeichneten Übereinkommen beigetreten ist, dessen Schluß-
akte und die dazugehörigen Erklärungen:

Artikel 1

Artikel 7 und 8

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärungen 2 und 3

Teil III, Erklärungen 2, 3, 4 und 5

Erklärungen der Minister und Staatssekretäre

7. Das am 6. November 1992 in Madrid unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung der Griechischen
Republik zu dem Übereinkommen von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, in der Fassung des am 27. November 1990 in Paris
unterzeichneten Protokolls über den Beitritt der Regierung der Italienischen Republik und der am 25. Juni 1991 in
Bonn unterzeichneten Protokolle über den Beitritt der Regierungen der Portugiesischen Republik und des König-
reichs Spanien, sowie die dazugehörige Erklärung.

8. Die folgenden Bestimmungen des am 6. November 1992 in Madrid unterzeichneten Übereinkommens über den
Beitritt der Griechischen Republik zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik, dem die Italienische
Republik mit dem am 27. November 1990 in Paris unterzeichneten Übereinkommen sowie die Portugiesische
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Republik und das Königreich Spanien mit den am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichneten Übereinkommen bei-
getreten sind, dessen Schlußakte und die dazugehörigen Erklärungen:

Artikel 1

Artikel 6 und 7

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärungen 2, 3 und 4

Teil III, Erklärungen 1 und 3

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

9. Das am 28. April 1995 in Brüssel unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung der Republik Österreich
zu dem Übereinkommen von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, in der Fassung der Protokolle vom 27. November 1990,
25. Juni 1991 und 6. November 1992 über den jeweiligen Beitritt der Regierungen der Italienischen Republik, des
Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik sowie der Griechischen Republik.

10. Die folgenden Bestimmungen des am 28. April 1995 in Brüssel unterzeichneten Übereinkommens über den Beitritt
der Republik Österreich zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung
des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-
schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik, dem die Italienische Republik, das
Königreich Spanien und die Portugiesische Republik sowie die Griechische Republik jeweils mit dem Übereinkom-
men vom 27. November 1990, vom 25. Juni 1991 und vom 6. November 1992 beigetreten sind, sowie dessen
Schlußakte:

Artikel 1

Artikel 5 und 6

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärung 2

Teil III

11. Das am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung des Königreichs
Dänemark zu dem Übereinkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
das am 14. Juni 1985 in Schengen unterzeichnet wurde, und die dazugehörige Erklärung.

12. Die folgenden Bestimmungen des am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über
den Beitritt des Königreichs Dänemark zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, dessen Schlußakte und die dazugehörige Erklärung:

Artikel 1

Artikel 7 und 8

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärung 2

Teil III

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

13. Das am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung der Republik
Finnland zu dem Übereinkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, das
am 14. Juni 1985 in Schengen unterzeichnet wurde, und die dazugehörige Erklärung.

14. Die folgenden Bestimmungen des am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über
den Beitritt der Republik Finnland zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, dessen Schlußakte und die dazugehörige Erklärung:

Artikel 1

Artikel 6 und 7

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärung 2

Teil III, mit Ausnahme der Erklärung über die Ålandinseln

Erklärung der Minister und Staatssekretäre
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15. Das am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichnete Protokoll über den Beitritt der Regierung des Königreichs
Schweden zu dem Übereinkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen,
das am 14. Juni 1985 in Schengen unterzeichnet wurde, und die dazugehörige Erklärung.

16. Die folgenden Bestimmungen des am 19. Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über
den Beitritt des Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, dessen Schlußakte und die dazugehörige Erklärung:

Artikel 1

Artikel 6 und 7

Schlußakte: Teil I

Teil II, Erklärung 2

Teil III

Erklärung der Minister und Staatssekretäre

TEIL 3

A. Die folgenden Beschlüsse des Exekutivausschusses:

SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993

Bestätigung der Erklärungen der Minister und Staatssekretäre vom
19. Juni 1992 und 30. Juni 1993 zum Inkrafttreten

SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993

Verbesserung der praktischen Zusammenarbeit zwischen den Justizbehör-
den bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993

Finanzregelung für die Einrichtung und den Betrieb des Schengener C.SIS

SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993

Verlängerung des einheitlichen Visums

SCH/Com-ex (93) 22 Rev.
14.12.1993

Vertraulichkeit bestimmter Dokumente

SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993

Gemeinsame Grundsätze für die Annullierung, Aufhebung und Verringe-
rung der Gültigkeitsdauer einheitlicher Visa

SCH/Com-ex (94) 1 Rev. 2
26.4.1994

Anpassungsmaßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen und
Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen an den Binnengrenzen

SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994

Ausstellung von einheitlichen Visa an der Grenze

SCH/Com-ex (94) 15 Rev.
21.11.1994

Einführung eines automatisierten Verfahrens zur Konsultation der zen-
tralen Behörden gemäß Artikel 17 Absatz 2 SDÜ

SCH/Com-ex (94) 16 Rev.
21.11.1994

Beschaffung der gemeinsamen Ein- und Ausreisestempel

SCH/Com-ex (94) 17 Rev. 4
22.12.1994

Einführung und Anwendung des Schengener Regimes auf Verkehrsflug-
häfen und Landeplätzen

SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994

Austausch von Statistiken über die Erteilung von Sichtvermerken

SCH/Com-ex (94) 28 Rev.
22.12.1994

Bescheinigung für das Mitführen von Suchtstoffen und/oder psychotro-
pen Stoffen gemäß Artikel 75

SCH/Com-ex (94) 29 Rev. 2
22.12.1994

Inkraftsetzung des Schengener Durchführungsübereinkommens vom
19. Juni 1990

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev. (Punkt 8) Gemeinsame Visapolitik

SCH/Com-ex (95) 20 Rev. 2
20.12.1995

Annahme des Dokuments SCH/I (95) 40 Rev. 6 zum Verfahren für die
Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens

SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995

Schneller Austausch statistischer Daten und konkreter Angaben über an
den Außengrenzen eventuell auftretende Schwierigkeiten zwischen den
Schengen-Staaten
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SCH/Com-ex (96) 13 Rev.
27.6.1996

Erteilung von Schengen-Visa im Zusammenhang mit Artikel 30 Absatz 1
Buchstabe a) des Schengener Durchführungsübereinkommens

SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996

Visumerteilung an der Grenze an Seeleute auf Durchreise

SCH/Com-ex (97) 2 Rev. 2
25.4.1997

Vergabe der Vorstudie des SIS II

SCH/Com-ex (97) 6 Rev. 2
24.6.1997

Schengener Leitfaden zur polizeilichen Zusammenarbeit im Bereich der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung

SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997

Anteil Norwegens und Islands an den Kosten für die Einrichtung und den
Betrieb des C.SIS

SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997

Entwicklung des SIS

SCH/Com-ex (97) 29 Rev. 2
7.10.1997

Inkraftsetzung des Schengener Durchführungsübereinkommens in Grie-
chenland

SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997

Harmonisierung der Visumpolitik

SCH/Com-ex (97) 34 Rev.
15.12.1997

Umsetzung der Gemeinsamen Maßnahme zur einheitlichen Gestaltung
der Aufenthaltstitel

SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997

Änderung der C.SIS-Finanzregelung

SCH/Com-ex (97) 39 Rev.
15.12.1997

Leitsätze für Beweismittel und Indizien im Rahmen von Rückübernahme-
übereinkommen zwischen Schengen-Staaten

SCH/Com-ex (98) 1 Rev. 2
21.4.1998

Tätigkeitsbericht der Task Force

SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998

Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien bei der Rückführung
von Drittausländern auf dem Luftweg

SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998

C.SIS mit 15/18 Anschlüssen

SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998

Austausch vor Ort von statistischen Angaben zur Visumerteilung

SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998

Vertraulichkeit bestimmter Dokumente

SCH/Com-ex (98) 18 Rev.
23.6.1998

Maßnahmen, die gegenüber Staaten zu ergreifen sind, bei denen es Pro-
bleme bei der Ausstellung von Dokumenten gibt, die die Erfahrung aus
dem Schengener Gemeinschaftsgebiet ermöglichen
RÜCKÜBERNAHME � VISA

SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998

Monaco
VISA � AUSSENGRENZEN � SIS

SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998

Abstempelung der Pässe der Visumantragsteller
VISA

SCH/Com-ex (98) 26 Def.
16.9.1998

Einrichtung des Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungs-
übereinkommen

SCH/Com-ex (98) 29 Rev.
23.6.1998

Besenklausel zur Abdeckung des gesamten technischen Besitzstands
Schengens

SCH/Com-ex (98) 35 Rev. 2
16.9.1998

Weitergabe des Gemeinsamen Handbuchs an EU-Beitrittskandidaten

SCH/Com-ex (98) 37 Def. 2
16.9.1998

Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung

SCH/Com-ex (98) 43 Rev.
16.9.1998

Ad-hoc-Ausschuß Griechenland

SCH/Com-ex (98) 49 Rev. 3
16.12.1998

Inkraftsetzen des SDÜ für Griechenland

SCH/Com-ex (98) 51 Rev. 3
16.12.1998

Grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit bei der Verhütung
und Aufklärung von Straftaten auf Ersuchen

DEL 176/46 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10.7.1999



SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998

Leitfaden zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit

SCH/Com-ex (98) 53 Rev. 2
16.12.1998

Harmonisierung der Visumpolitik � Abschaffung der grauen Listen

SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998

Handbuch visierfähiger Dokumente

SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998

Einführung von harmonisierten Einladungserklärungen, Übernachtungs-
nachweisen bzw. Nachweisen für die Übernahme von Verpflichtungen
bezüglich der Mittel zum Bestreiten des Lebensunterhaltes

SCH/Com-ex (98) 59 Rev.
16.12.1998

Koordinierter Einsatz von Dokumentenberatern

SCH/Com-ex (99) 1 Rev. 2
28.4.1999

Standard im Betäubungsmittelbereich

SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999

Haushalt Help Desk 1999

SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999

Einrichtungskosten C.SIS

SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999

SIRENE-Handbuch

SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999

Besitzstand Telecom

SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2
28.4.1999

Verbindungsbeamte

SCH/Com-ex (99) 8 Rev. 2
28.4.1999

Entlohnung von Informanten

SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999

Illegaler Waffenhandel

SCH/Com-ex (99) 11 Rev. 2
28.4.1999

Beschluß zum Übereinkommen über die Zusammenarbeit in Verfahren
wegen Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvorschriften

SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999

Aufhebung von Altfassungen des Gemeinsamen Handbuches und der
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und Annahme der Neufassun-
gen

SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999

Handbuch visierfähiger Dokumente

SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999

Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Verhütung und
Aufklärung strafbarer Handlungen

B. Die folgenden Erklärungen des Exekutivausschusses:

Erklärung Gegenstand

SCH/Com-ex (96) Decl. 5
18.4.1996

Bestimmung des Begriffs Drittausländer

SCH/Com-ex (96) Decl. 6 Rev. 2
26.6.1996

Erklärung zur Auslieferung

SCH/Com-ex (97) Decl. 13 Rev. 2
21.4.1998

Entführung von Minderjährigen

SCH/Com-ex (99) Decl. 2 Rev. 2
29.4.1999

SIS-Struktur
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C. Die folgenden Beschlüsse der Zentralen Gruppe:

Beschluß Gegenstand

SCH/C (98) 117
27.10.1998

Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung

SCH/C (99) 25
22.3.1999

Allgemeine Grundsätze zur Entlohnung von Informanten und V-Personen
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ANHANG B

(Artikel 2 Absatz 2) (1)

Verordnung (EG) Nr. 574/1999 des Rates vom 12. März 1999 zur Bestimmung der Drittländer, deren Staatsangehörige
beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein müssen (ABl. L 72 vom
18.3.1999, S. 2) (2);

Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche Visagestaltung (ABl. L 164 vom
14.7.1995, S. 1) und Entscheidung der Kommission vom 7. Februar 1996 über weitere technische Spezifikationen für die
einheitliche Visagestaltung (nicht veröffentlicht);

Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl.
L 256 vom 13.9.1991, S. 51) und Empfehlung 93/216/EWG der Kommission vom 25. Februar 1993 zum Europäischen
Feuerwaffenpaß (ABl. L 93 vom 17.4.1993, S. 39) in Ergänzung zur Empfehlung 96/129/EG der Kommission vom
12. Januar 1996 (ABl. L 30 vom 8.2.1996, S. 47).
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(1) Siehe auch die Erklärung des Rates und der Kommission in bezug auf die Richtlinie 95/46/EG, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des
vorliegenden Übereinkommens angenommen wurde.

(2) Unbeschadet ihrer Beziehung zu den im Rahmen der Schengener Zusammenarbeit angenommenen Bestimmungen über die Bestim-
mung der Drittländer, deren Staatsangehörige im Besitz eines Visums sein müssen oder die von einer derartigen Pflicht befreit sind,
die nach der Integration des Schengen-Besitzstands im Rahmen der Europäischen Union weiterhin Anwendung finden werden und die
vom Wortlaut des Anhangs A abgedeckt sind.


